
 
 

SONDERAUSSCHREIBUNG ZUR EINREICHUNG VON NOMINIERUNGEN FÜR 
EIRENE 

EIN MAX PLANCK UKRAINE KOOPERATIONS- UND MOBILITÄTSSTIPENDIUM 

 

 

FRIST ZUR ABGABE DER UNTERLAGEN: 15. Juni 2022 

 

1. Allgemeines 

Das EIRENE Max-Planck-Ukraine Kooperations- und Mobilitätsstipendium ist ein Programm, das aus 

einem Kooperations- und einem Mobilitätsstipendium besteht. EIRENE kann von herausragenden 

ukrainischen NachwuchswissenschaftlerInnen gemeinsam mit DirektorInnen von Max-Planck-

Instituten (MPI) oder ForschungsgruppenleiterInnen von MPI beantragt werden 

(ForschungsgruppenleiterInnen benötigen ein Unterstützungsschreiben eines/einer MPI-

Direktors/Direktorin). Die ukrainischen ForscherInnen müssen an einer 

Forschungseinrichtung/Universität in ihrem Heimatland tätig sein. 

 

2. Qualifizierung  

Die EIRENE-Stipendien richten sich an ForscherInnen, deren Promotion nicht länger als vier Jahre 

zurückliegt (Medizin: sechs Jahre) und die bereits ein erkennbares wissenschaftliches Profil 

vorweisen können. Das Stipendium ermöglicht die Projektzusammenarbeit in Forschungsbereichen, 

die innovativ und wissenschaftlich vielversprechend sind. Sie dienen dazu, ukrainische ForscherInnen 

bei der Anbahnung einer hochrangigen Zusammenarbeit mit dem MPI zu unterstützen.  

 

3. Finanzierung 

EIRENE-Stipendien werden für maximal 3 Jahre finanziert. Die Mittel werden dem MPI zur Verfügung 

gestellt, das sie seinerseits verwaltet und entsprechend dem Budgetplan flexibel an den/die 

ukrainische(n) PI auszahlt. (Siehe auch Abschnitt 5, Optionen nach dem zweiten Jahr). 

Die Finanzierung besteht aus den folgenden zwei Tranchen:  

1) 15.000 € p.a. (zuzüglich der in Deutschland anfallenden Mehrwertsteuer) als Forschungszuschuss. 

Diese Mittel können z.B. zur Deckung von Ausgaben für Workshops, Gehälter von DoktorandInnen und 

Postdocs sowie für Verbrauchsmaterialien, Instrumente und kleinere Geräte verwendet werden. Die 

Gehälter des/der PI und eventuelle Gemeinkosten der Gasteinrichtung können nicht übernommen 

werden. 

2) 5.000 € für das Mobilitätsstipendium. Diese Mittel können ausschließlich vom gastgebenden MPI 

verwendet werden, um die Kosten des/der PI für einen jährlichen (mindestens) einmonatigen 

Forschungsaufenthalt am MPI zu decken (internationaler Flug und lokale Reisen in Deutschland, 

Unterkunft, Tagegeld). Entscheidet sich der/die PI, das MPI nicht zu besuchen, so verfallen diese 

Mittel. (Siehe unten Abschnitt 5.). 

 

 

 



4. Vertragliche Vereinbarungen 

EIRENE-Fördermittel werden durch eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem MPI und der 

Gasteinrichtung im Ausland geregelt. Vorlagen werden von der MPG-Zentrale zur Verfügung gestellt. 

 

 

5. Optionen nach dem zweiten Jahr  

Am Ende des zweiten Jahres der Zusammenarbeit kann der/die DirektorIn des MPI zusammen mit 

dem/der ukrainischen PI über die folgenden beiden Optionen entscheiden: 

 

1) Fortsetzung des Projekts im dritten und letzten Jahr wie geplant. 

2) Nominierung für eine Max-Planck-Partnergruppe: Der/die DirektorIn des gastgebenden MPI kann 

den/der ukrainischen PI für eine Max-Planck-Partnergruppe nominieren. In diesem Fall wird der/die 

MPI-DirektorIn eine Nominierung gemäß dem Standardverfahren für Max-Planck-Partnergruppen 

einreichen. Bei erfolgreicher Nominierung ersetzt die fünfjährige Finanzierung der Max-Planck-

Partnergruppe den EIRENE-Zuschuss, der dann ausläuft. Nicht verbrauchte Mittel aus dem EIRENE 

Grant werden an die MPG-Zentrale zurückgezahlt. Um sich für eine Max-Planck-Partnergruppe 

bewerben zu können, muss der/die PI aus der Ukraine mindestens 2 Monate am gastgebenden MPI 

verbracht haben. Falls die Nominierung für eine Max-Planck-Partnergruppe nicht erfolgreich ist, kann 

der EIRENE-Zuschuss für das dritte und letzte Jahr fortgesetzt werden. 

 

 

6. Antragsmodalitäten 

Der gemeinsame Antrag auf ein EIRENE-Stipendium wird vom/von der DirektorIn des MPI an den 

Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft gesandt. (ForscherInnen aus der Ukraine wird empfohlen, 

proaktiv mit eine(m) DirektorIn eines geeigneten Max-Planck-Instituts Kontakt aufzunehmen). Das 

Programm für EIRENE-Stipendien ist für alle MPI mit Ausnahme des IPP offen. 

Die Bewerbungsunterlagen sind (nur) elektronisch zu senden an: Frau Friederike Nolte 

(Nolte@gv.mpg.de) in der MPG-Zentrale. FRIST ZUR ABGABE DER UNTERLAGEN: 15. Juni 2022 

Für Rückfragen steht ebenfalls Frau Friederike Nolte per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung (Tel: 

089/2108-1271). 

 

 

7. Einzureichende Unterlagen 

Die folgenden Unterlagen sind einzureichen: 

1. Deckblatt (siehe Vorlage) 

2. Referenzschreiben des Direktors des MPI an den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft 

3. Lebenslauf (max. 2 Seiten) 

4. Liste der Veröffentlichungen (max. 2 Seiten) 

5. Kurze Beschreibung des Projekts und der geplanten Forschungsaktivitäten sowie des 

erwarteten Mehrwerts der Zusammenarbeit (1 Seite) 

6. Budgetplan für drei Jahre (siehe Vorlage) 

7. Fragebogen zur Bewertung der Ausfuhrkontrolle (wird nur den MPI-Direktoren zur Verfügung 

gestellt) 

 

 

  



1. Deckblatt 
 

BEWERBUNG FÜR  

EIRENE 

Ein Max Planck-Ukraine Kooperations- und Mobilitätsstipendium  

 

 

Kandidat*in aus der Ukraine 

 

Name Institution and Abteilung Adresse and e-mail 

 

 

 

 

 

 

  

 

Projekttitel der Zusammenarbeit: 

 

Forschungsfeld: 

 

 

Stichwörter: 

 

 

Kurze Zusammenfassung der Forschungsaktivitäten und -ziele (max. 80 Wörter) der Zusammenarbeit: 

 

 

 

 

 

Direktor*in Max-Planck-Institut: 

 

Name Institution and Abteilung Adresse and e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

……………………………………………………..   ………………………………………………………………… 

Datum      Unterschrift MPI-Direktor*in  



 

2. BUDGETPLAN FÜR DREI JAHRE 

 

Jährliches Budget MPG 

 

1. Jahr in € 

MPG 

 

2. Jahr in € 

MPG 

 

3. Jahr in € 

Kooperationsstipendium  

 

15.0001 

 

 

15.0001 

 

 

15.0001 

 

 

Mitarbeiter2:  

PhD-Studenten 

Postdoktoranden 

Studentische Hilfskräfte 

   

Betriebskosten3    

Bewirtung    

Gesamtausgaben    

 

1 Werden die 15 T€ oder ein Teil der 15 T€ ins Ausland überwiesen, unterliegen sie in Deutschland der Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird von der 

MPG-Zentrale bereitgestellt und vom MPI an das Finanzamt abgeführt. Eventuell anfallende Overheadkosten der Gastinstitution können nicht übernommen 

werden. 

2 Gehälter für den PI können nicht übernommen werden.  

3 Verbrauchsmaterial, Instrumente, kleinere Geräte, Bürokosten, Bücher und Veröffentlichungen, Computerzeit und -dienste, Laborbedarf, Ersatzteile, Wartung, 

Installationen.Verbrauchsmaterial, Instrumente, kleinere Geräte, Bürokosten, Bücher und Veröffentlichungen,  

 

Jährliches Budget MPG 

 

1. Jahr in € 

MPG 

 

2. Jahr in € 

MPG 

 

3. Jahr in € 

Mobilitätsstipendium 

  

 

5.000 

 

 

5.000 

 

 

5.000 

 

 

Internationaler Flug  

Lokale Reisen in Deutschland 

Unterkunft  

Tagegelder 

   

Gesamtausgaben    

 

 


